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Sitzungstermine 2017 
 

 
Bei Interesse an den Tagesordnungen, 

können diese beim Team Bürgermeisterbüro/ Ratsangelegenheiten 
unter � 02103 72-106  oder  mailto:buergermeisterbuero@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann kostenfrei zugesandt; entweder einmalig oder auf Wunsch gerne auch regelmäßig. 
 

 

 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

1. Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt Hilden wird in der Zeit vom 04.09.2017 

bis 08.09.2017 während der Dienststunden 
 

Montag  von  8:00  bis  16:00  Uhr 
Dienstag  von  8:00  bis  16:00  Uhr 
Mittwoch  von  8:00  bis  16:00  Uhr 
Donnerstag von  8:00  bis  18:00  Uhr 
Freitag  von  8:00  bis  12:00  Uhr 
 

 im Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 100, 40721 Hilden, 
 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 
 Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im 

Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß 
§ 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Auslegungsfrist, 
spätestens am 08.09.2017 bis 12:00 Uhr, bei der Stadt Hilden, Wahlamt, Am Rathaus 1, 40721 
Hilden, Raum 100, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat   22.  17.  12.   11.  13. 

Haupt- und Finanzausschuss   08.   28.   27.  29.  

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordn.partnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  16.    14.     15.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 12. 22.   11.      16.  

Integrationsrat  09.         16.  

Jugendhilfeausschuss  22.    22.     22.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss  13.           

Personalausschuss  13.           

Rechnungsprüfungsausschuss    03.       13.  

Schul- und Sportausschuss 12. 08.     05.    23.  

Sozialausschuss  16.    26.     27.  

Stadtentwicklungsausschuss  01.+15.  05.  21.   20.  08. 06. 

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsausschuss  08.   10.     18.   
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3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
03.09.2017 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie sein/ihr 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 104 – Mettmann I durch Stimmabgabe 

in einem beliebigen Wahlraum seines/ihres Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 03.09.2017) oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis 
zum 08.09.2017) versäumt hat, 
 

b) wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist, 
 

 c) wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 

zweiten Tag vor der Wahl, 22.09.2017, 18:00 Uhr, bei der Stadt Hilden, Wahlamt, mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  

 
 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 

unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 
15:00 Uhr, gestellt werden. 

 
 Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht 

zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

 
 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 

Buchstaben a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 

 
 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/e behinderter Wahlberechtigte/r kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
7. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte 
 

•  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
•  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 
 roten Wahlbriefumschlag und 
•  ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, 

wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Stadt Hilden vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
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 Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die Stadt Hilden absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 
18:00 Uhr eingeht. 

 
 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 

von der Deutschen Post AG als Standardbrief unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 
Hilden, den 11.08.2017 
In Vertretung: 
Norbert Danscheidt 
1. Beigeordneter 
 
 
 
 
 
 

2. Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. 

Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 
 
2. Die Stadt Hilden ist in 32 Stimmbezirke eingeteilt. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 14.08.2017 bis 
03.09.2017 übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der/die Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Stimmbezirk 3080 und der Briefwahlbezirk IX (Stimmbezirke 3171, 3172 und 3180) sind 
in die repräsentative Wahlstatistik einbezogen. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr im Bürger-
haus, Mittelstraße 40, 40721 Hilden, zusammen. 

 
3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wähler-

verzeichnis er/sie eingetragen ist. 
Die Wähler/innen haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes 
einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 
Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber/innen der zugelas-

senen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers/ jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie 
 eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils den Namen der ersten fünf Be-

werber/innen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen 
 Kreis für die Kennzeichnung. 
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Der/Die Wähler/in gibt seine/ihre Erststimme in der Weise ab, dass er/sie auf dem linken Teil des 
Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem/welcher Bewerber/in sie gelten soll. 
 
Der/Die Wähler/in gibt seine/ihre Zweitstimme in der Weise ab, dass er/sie auf dem rechten Teil 
des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.  

 
Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass die Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-

stellung des Wahlergebnisses im Wahllokal sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-

schein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahllokal dieses Wahlkreises oder 
 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der Stadt Hilden, Wahlamt, einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen/ihren Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede/r Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben 

(§ 14 Abs 4 des Bundeswahlgesetzes). 
 
7. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 

verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Hilden, den 11.08.2017 
In Vertretung: 
Norbert Danscheidt 
1. Beigeordneter 
 
 
 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadtwerke Hilden GmbH 

3. Jahresabschluss 2016 der Stadtwerke Hilden GmbH 
 
Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Hilden GmbH hat am 03.07.2017 den Jahresab-
schluss zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme von 44.638.630,28 € und einem Jahresüberschuss 
von 3.372.290,51 € festgestellt. Der ausschüttungsfähige Jahresüberschuss wird an die Gesellschafter 
ausgeschüttet. 
 
Die mit der Abschlussprüfung beauftragte Wirtschaftsprüfergesellschaft Baker Tilly AG hat am 
12.07.2017 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
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„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Hilden GmbH, Hilden, für 
das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prü-
fung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die 
Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen 
sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große 
Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Ein-
beziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur 
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hin-
reichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Ge-
sellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur 
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der 
Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für 
die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzu-
stellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt." 
 
 
Gemäß § 108 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen liegen Jahresabschluss 
und Lagebericht 2016 bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Verwaltungsgebäude 
der Stadtwerke Hilden GmbH zur Einsichtnahme bereit. 
 
 
Hilden, den 12.07.2017 
Hans-Ullrich Schneider 
Geschäftsführer der Stadtwerke Hilden GmbH 
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Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 

 

Hinweis: 
 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden - national und europaweit - werden seit dem 02.05.2016 
online auf dem Vergabemarktplatz Rheinland (www.vmp-rheinland.de) veröffentlicht. 
Die Ausschreibungen stehen dort mit den entsprechenden Vergabeunterlagen zum kostenfreien 
Download zur Verfügung. 

 
4. Kunststoffarbeiten Sanierung Kleinspielfeld Schalbruch (VOB/A) 

 

Diese aktuelle Ausschreibung steht zum kostenfreien Download unter folgendem Link zur Verfügung: 
 

https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/public/company/project/18178/de/overview?1  
 

Die Angebotsfrist endet am 23.08.2017, 10.00 Uhr. 

 
5. Metallbauarbeiten - Aluminiumfenster Grundschule Beethovenstraße (VOB/A) 

 

Diese aktuelle Ausschreibung steht zum kostenfreien Download unter folgendem Link zur Verfügung: 
 

https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/public/company/project/18203/de/overview?0  
 

Die Angebotsfrist endet am 30.08.2017, 11.00 Uhr. 

 
6. Jahresvertrag Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet (VOB/A) 

 

Diese aktuelle Ausschreibung steht zum kostenfreien Download unter folgendem Link zur Verfügung: 
 

https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/public/company/project/18354/de/overview?0  
 

Die Angebotsfrist endet am 31.08.2017, 10.00 Uhr. 

 
 


